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Hinweis zur Durchführung von „Corona-Bürgertests“ in Apotheken 
bzw. durch Apothekerinnen und Apotheker 
 
 

Testungen sind ein wichtiges Element bei der Pandemiebewältigung. Apothekerinnen 
und Apotheker, die sich daran beteiligen, leisten einen entscheidenden Beitrag für ein 
möglichst flächendeckendes Angebot. Die Beteiligung der Apothekerschaft an den 
Corona-Tests ist seitens der Landesregierung ausdrücklich erwünscht. 

 

 

Im Hinblick auf die Teilnahme von Apothekerinnen und Apothekern an „Corona-
Bürgertests“ bittet das LAsD, im Sinne einer praktikablen Umsetzung der Corona-
Testverordnung, Folgendes zu beachten: 

Die Durchführung von Corona-Tests stellt eine nichtpharmazeutische Tätigkeit dar, die 
sowohl innerhalb wie außerhalb der Apotheke erfolgen kann: 

Innerhalb der Apothekenbetriebsräume können sie als apothekenübliche 
Dienstleistungen angeboten werden, wenn der ordnungsgemäße Apothekenbetrieb 
dadurch nicht gefährdet wird. 

Außerhalb der Apothekenbetriebsräume können Corona-Tests von Apothekerinnen und 
Apothekern bzw. den von ihnen beauftragten Personen in Testzentren angeboten 
werden. Hierbei handelt es sich immer um Nebentätigkeiten außerhalb des 
Apothekenbetriebs. Apothekenleiter/innen, die solche Nebentätigkeiten ausüben, 
haben dies gegenüber dem LAsD anzuzeigen (formlos, Art und Umfang der 
Nebentätigkeit, ggf. Vertretungsregelung in der Apothekenleitung).  

Die Meldung senden Sie bitte apothekenwesen@lasd.landsh.de 
 
 
 
Dr. Beate Reutter 
  Dezernatsleiterin 




